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Beschlussvorlage 
  

Vorlage-Nr: 
Status: 

Sitzungsdatum: 
 

21-600/2018 
öffentlich 

28.11.2018 

Beschlussfassung Vertrag "Niederschlagswasser" mit dem 
Wasserverband Südharz für den OT Bennungen 

Bauamt 
 

 

Beratungsfolge  Gemeinderat Südharz 

 
Einbringer:  Bürgermeister   
 
Gesetzliche 
Grundlagen: 

Straßengesetz Land Sachsen-Anhalt 
Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt 

 
Beschlusstext: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Südharz beschließt den Abschluss des Vertrages 
über die Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers an der 
Straßenoberflächenentwässerung gemäß § 23 Abs. 5 StrG LSA mit dem 
Wasserverband Südharz für die Mühlgasse im OT Bennungen. 
Die Zahlung des 75 %-igen Investitionskostenanteils erfolgt nach § 6 des Vertrages 
zum 01.01.2019. Der Restanteil von 25% für die anfallenden Betriebskosten soll 
ebenfalls in einer Summe gezahlt werden. 
Für die hergestellten Anlagen sind der Gemeinde die Rechnungen und die 
Abschreibungssätze zu übergeben. 
 
 
Begründung:    
 
Die ehem. Gemeinde Bennungen führte in 2008/2009 die Herstellung eines neuen 
Regenwasserkanals mit Hausanschlüssen im Zusammenhang mit dem grundhaften 
Ausbau der Mühlgasse im OT Bennungen in Abstimmung mit dem AZV durch. Das 
Anlagevermögen wurde zum 01.01.2016 entgeltlich zum Herstellungswert von 
45.243,94€ an den Wasserverband Südharz übertragen. 
Für die Inanspruchnahme der Entwässerungsanlage für die 
Oberflächenentwässerung hat sich der Straßenbaulastträger nach § 23 Abs. 5 StrG 
LSA in dem Umfang der Kosten zu beteiligen, wie es dem Bau einer eigenen 
Straßenentwässerung erfordern würde. 
Die Gemeinde Südharz leistet hierfür an den Wasserverband einen Pauschalsatz 
von 156 €/m, den sie bei der Herstellung einer eigenen Oberflächenentwässerung 
aufwenden müsste. 
Für die hergestellten und übertragenen 196,46m Regenwasserkanal beträgt der 
Anteil somit 30.647,76 €.  
Durch die derzeitige Zinslage ist es wirtschaftlicher, die 25% Betriebskostenanteil in 
einer Summe zu zahlen. Eine Verzinsung nach der Abgabenordnung würde im 
Moment einen Zinssatz von 6 % p.a. bedeuten. 
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  Ansatz lt. HH Noch verfügbar 

 
Produktkonto 

541000. 5221  
244.000 

 
231.150,10 

 
Ertrag  Aufwand  

7.661,94 (25%) 
 

 
Investition/  Ansatz lt. HH Noch verfügbar 

Produktkonto 
 

54100013003  
 78.800 

 
78.800 

 
Einzahlungen  Auszahlungen  

22.985,82 (75%) 

 
 
Bemerkungen zur Wirtschaftlichkeit / Erträge / Aufwendungen in den Folgejahren 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Bemerkungen der Finanzverwaltung 

 
…………………………………………………… 

  
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates einschl. des  
Bürgermeisters: 21   
davon anwesend:   
 

Ja-Stimmen:                    Nein-Stimmen:                           Enthaltungen: 

   

  
Aufgrund des § 33 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) waren .....  Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.  
 
 
 

Vorsitzender des Gemeinderates 
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